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Förderprogramm Katastrophenschutz 2021; 
Einsatzleitwagen (ELW) der UG-SanEL  
 

1. Notwendigkeit eines Förderprogramms 

 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt die Unterstützungsgruppe Sanitätseinsatz-

leitung (UG-SanEL) ein Sanitätsdienst-Einsatzfahrzeug (Nr. 2.3 der Anlage 4 zur 

"Richtlinien zur Bewältigung von Ereignissen mit einem Massenanfall von Notfall-

patienten und Betroffenen" vom 06.12.2016, Az. D3-2287-10-1). Damit es den 

Freiwilligen Hilfsorganisationen als Träger der Unterstützungsgruppen Sanitäts- 

Einsatzleitung ermöglicht wird, ein solches Fahrzeug zu beschaffen, ist eine staat-

liche Förderung erforderlich. 

 

Seit Beginn des Förderprogramms im Jahr 2003 wurden insgesamt 103 Einsatz-

leitwagen beschafft bzw. sind in der Beschaffung. 

 

Bei der Fortführung des Programms ab 2013 wurden u.a. bereits die Anforderun-

gen des Digitalfunks berücksichtigt. Die mindestens erforderliche Gesamtmasse 

und die erforderliche Leistung des Generators wurden erhöht.  

 

Seit 2017 muss der ELW über folgende zusätzliche Ausstattung verfügen: 

eine vom Fahrzeugmotor unabhängige Klimaanlage, ein viertes MRT, ein Radio 

mit DAB+ Empfang, einen Generator mit 8 anstelle 5 kVA und einer Starthilfe-

steckdose. 

 

 

Ab 2021 wird auf die Ausstattung mit analoger Funktechnik verzichtet. 

 

Eine erneute Förderung entsprechend diesem Programm ist grundsätzlich frühes-

tens 12 Jahre nach der Erstförderung möglich. 
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2. Förderprogramm für einen Einsatzleitwagen (ELW) der UG-SanEL 

 

Vorbemerkung: 

Dem Förderprogramm liegen in Serie gefertigte Fahrzeuge zu Grunde. Um den 

besonderen Erfordernissen vor Ort Rechnung zu tragen und den jeweiligen Nut-

zern Spielräume für individuelle Lösungen zu lassen, werden die Fördervorausset-

zungen auf ein unumgänglich notwendiges Maß beschränkt.  

 

2.1 Fördervoraussetzungen 

 

Förderfähig sind Fahrzeuge, die die nachstehenden Voraussetzungen erfüllen und 

über die dort genannte Ausstattung verfügen. 

 

2.1.1 Fahrgast-/Ladefläche, Höhe und zulässige Gesamtmasse des ELW 

 

Der Mannschaftsraum bzw. Laderaum des Fahrzeuges muss über eine Fläche 

von mindestens 5,40 qm verfügen sowie im begehbaren Bereich eine Innenraum-

höhe von mindestens 1,50 m aufweisen. 

Die zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges muss mindestens 4.500 kg betra-

gen. 

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass es sich hier um Mindestanforderun-

gen handelt. So empfehlen wir die Ausstattung des Einsatzleitwagens mit einem 

Hochdach (z. B. Kombi/Kastenwagen jeweils mit langem Radstand von Mercedes-

Benz - Modellserie Sprinter ab 413 aufwärts - oder von Volkswagen - Modellserie 

Crafter 50 - oder von Ford - Modellserie Transit - oder von anderen Herstellern). 

 

2.1.2 Aufbau des ELW (vgl. Nr. 5.3 DIN SPEC 14507-2) 

 

2.1.2.1 Es müssen mindestens drei Einstiegstüren vorhanden sein. 

 

2.1.2.2 Im ELW müssen zwei Kommunikationsarbeitsplätze vorhanden sein, deren 

gemeinsame Arbeitsfläche mindestens 0,5 qm betragen muss. Als freie Arbeitsflä-

che müssen an jedem Kommunikationsarbeitsplatz mindestens 500 x 400 mm zur 

Verfügung stehen. Die Beleuchtungsstärke auf den Arbeitsflächen der Kommuni-

kationsarbeitsplätze muss mindestens 300 lx betragen. 
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2.1.2.3 Das Fahrzeug muss mit einer Heizung und einer Klimaanlage ausgestattet 

sein, die beide vom Fahrzeugmotor unabhängig sind. 

 

2.1.3 Fernmeldetechnische Ausstattung (vgl. Nr. 5.4 DIN SPEC 14507-2) 

 

Vor Inbetriebnahme muss der ELW ausgestattet sein mit: 

 

folgenden zertifizierten digitalen Sprechfunkgeräten: 

 - vier BOS-Fahrzeugfunkgeräten (MRT); davon ein MRT mit DMO-Repeater 

und ein MRT mit Gateway-Funktion und einer Sprech- und Bedienungsein-

richtung im Fahrer-/Beifahrerbereich; ein zeitgleicher Betrieb von drei MRT 

im TMO-Modus ist vorzusehen, 

 - zwei BOS-Handfunkgeräten (HRT) 

 

 

Außenlautsprecheranlage, bestehend aus: 

 - einem Handmikrofon mit Regler – geräuschkompensierend -, 

 - einem Verstärker 

 - mindestens einem nach vorne gerichteten Lautsprecher, der bei einem Prüf-

ton von 1 kHz in 1 m Abstand in Hauptabstrahlrichtung einen Schalldruckpe-

gel von min. 115 dB(A) erbringt, gemessen im reflektionsfreien Raum. 

 

Radio-Anlage mit UKW und DAB+ Empfang, 

Digitaluhr, ablesbar von den Kommunikationsarbeitsplätzen. 

 

2.1.4 Einbauten/Generator 

 

Der ELW muss mit einem Generator entsprechend DIN 14 685-1 (mind. 8 kVA, 

gekapselt) zur Stromerzeugung (230 V) mit schutzisolierter Einspeisung auf ein 

fest im Fahrzeug eingebautes Ladegerät (230 V/ 12 V) ausgestattet sein. Die 

elektrische Einrichtung muss DIN VDE 0800, Teil 2, Nr. 18, genügen. 

 

Ferner muss eine Starthilfesteckdose (nach VDA 72 593) mit Deckel und witte-

rungsbeständigen und dauerhaltbarem Hinweisschild „Starthilfe 12 V“ verbaut 

sein. 
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2.2 Förderfestbetrag 

 

Für Fahrzeuge, die die Anforderungen der Nr. 2.1 erfüllen und über die dort ge-

nannte Ausstattung verfügen, wird ein 

 

Förderfestbetrag von 131.000,00 € festgesetzt. 

 


